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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2004

Rechtssatz

Eine Bestrafung wegen verbotswidrigen Befahrens einer vorwiegend aufgrund Lage, Widmung oder Beschaffenheit des

betre0enden Gebietes erlassenen Fußgängerzone schließt eine Bestrafung wegen Missachtung des dortigen,

vorwiegend der Sicherheit des Fußgängerverkehrs dienenden Verbots des Befahrens mit höherer als

Schrittgeschwindigkeit gemäß § 76a Abs 6 StVO 1960 nicht aus.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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